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Wir sehen , daß beim Reich noch sieghafter als in der Föderal¬
theologie das Neue Testament gegenüber dem Klten zur Geltung
kommt . Trotzdem durch die Behauptung des Gnadenreiches im Riten
Bunde der Anschluß an den Föderalaufriß gelingt , wird doch durch
die alles andere in Schatten stellende Heraushebung des Reiches im
Vollsinn jener Unterschied noch bedeutungsloser als beim Gnadenbund
im Riten Testament . Die an das Reich anknüpfende Gedankenreihe
entspricht eben mehr der biblischen Wirklichkeit als die Bundes¬
systematik . Sie läuft aber durchaus parallel , was sich auch in der
Anwendung des Rbrogationsbegriffes zeigt .

5 . Das Reich Gottes im Vollsinn aus der neutestamentlichen
Swfe ( Die Hauptoefinition ) .

Rus dem Gegensatz der Testamente wächst die Hauptdefinition
des Reiches Gottes hervor ^) : Das Reich im eigentlichen Voll¬
sinn ist der Stand der Kirche des Neuen Testaments , in
dem die Kirche oder das Volk Gottes keinen anderen
König als Gott hat und zu ihm allein hinzutritt , nach¬
dem die Hirten oder Führer des früheren Zeitalters ,
die Könige und Götter genannt wurden , abgeschasst sind . ^)

Rn dieser hauptoefinition ist folgendes beachtens¬
wert : 1 . Sie wird nicht der ganzen Fülle dessen gerecht ,
was Toccejus z . B . in der Geschichte des Reiches im Klten Testament ,
was er bei der Erwähnung des ersten Reiches namhaft gemacht hat .
2 . Weil sie ganz und gar erwächst aus dem Gegensatz der

Dieser Zusammenhang ist besonders deutlich in I? os <l . Z 354 .
-) vgl . u . a . La 59 § 4 , 63 Z 23 , 90 § 16 , ? osä . § 641 , Disput . 30 § 14 , ? ot .

31 § 74 , IZc-c-1. Lad . Z 57 , Illtim . Z 1578 , Psalm . 93 Z 5 , 145 Z 2 , Lsai . 9 8 34 ,
16 Z 18 , HaZZ . 2 § 17 , 1 . «Hör . 6 Z 25 , LM . 5 § 41 , 2 . IIisss . 1 Z 38 . Für Status
eeelssias im N . T . sagt er auch : ills moclus Audsrnaricii soc-lssiam , Nattk . 3 ,
Lekol . 1 ; oder : Status populi vei , La 90 Z 16 , oder er führt aus , ^ <:t . 14
§ 3 , rsAnum siZnikioat sum starum rsruin , iu ouo Osus solus rsx sit seols -
sias . Ähnlich (ZaI . 5 Z 164 , Lol . 4 Z 41 . Kuch pareus , Lorpus cloetrinas
elu -isrianas , p . 665 definiert : RsAlium vsi sst , in yuo solus Osus rs ^ uat .
vgl . auch L ^ nopsis purioris tlisoloxias , 1658 , p . 321 : solus suim Lnristus . Die
Nachfolger zeigen , daß sie die Formel als eigenartig erfaßt haben . Burmann ,
IZxsre . aeacl . pars I , p . 125 sagt echt coccejanisch: „ Oum vsro oum öinpnasi
illi promittantur elavss rsZni eoslorurn , k . s . soelssiss I ' . soll Oso
Lkristociuö , sins cliis /le / o û.e> oix , tauo ûam sooiis Hussi , suk ^setas ; ĉ uocl
rsZnuiri eoslorum ^ udasis , praseipus autsin Zsutibus , naotsnus elausum srat .

Schrenk , Coccejus . II , 5. 14



Testamente , faßt sie von vornherein etwas stark Antithetisches in
sich und überwindet die Formel Gnadenbund durch Abstoßung alles
dessen , was man oft bei Toccejus als Verwischung der beiden Öko¬
nomien bezeichnet hat , denn sie ist durchaus ein neutestamentlicher
hauptbegriff . Dadurch wird aber auch deutlicher , warum er das
Reich nicht anstatt des Bundes zur beherrschendenIdee seines Systems
macht . Trotz der alttestamentlichen Stufen des Reiches fällt das
Hauptgewicht aus das Reich im Vollsinn . Der Gnadenbund umsaßt
ihm in viel höherem Maße das Ganze der Heilsgeschichte als das
i-kAnuin ^ 5 <>)^ . 3 . Die Definition führt den Begriff der Kirche
ein , aber nicht so , daß Reich und Kirche identifiziert werden , ' ) es
wird vielmehr die Unterscheidung zwischen der empirischen Gestalt
der Kirche und der höheren Wirklichkeit des Reiches durch die Formu¬
lierung ermöglicht . Dieses ist ein Stand der Kirche . Der Ausdruck
geht aus Talvin zurück und beschreibt mit vorsichtigem , biblischen
Takt die innere , unter einem neuen Lebensgesetz stehende Wesen -
haftigkeit der Kirche . Das Reich ist das höhere , das aus der gött¬
lichen Sphäre herabwirkend das Wesen der Kirche bestimmt . Das
Himmelreich ist , wie es gelegentlich heißt , die Kundgebung des Sohnes
Gottes und seiner Herrschast in der Kirche . ^) Wir können aber ab¬
schließend das Verhältnis von Reich und Kirche erst dann behandeln ,
wenn wir den Kirchenbegriff des Toccejus allseitig bestimmt haben .
4 . Die Definition steht hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der
Freiheit . Wenn er Gottesreich sagt , atmet er aus : Freiheit von
Menschenknechtschast . Dabei meldet sich hinter der Verwerfung der
alttestamentlichen Herren bereits vernehmlich die Tendenz gegen Rom ,
gegen den „ törichten Hirten " (Jer . 10 , 21 ) und „ Stellvertreter Thristi " / )
5 . Indem die rechte Freiheit in der Bindung an Gott gesehen wird ,
tritt als ethisches Leitmotiv beherrschend in den Vordergrund :
Untertansein unter Gott ist die wahre Freiheit .^)

!) vgl . dagegen etwa Ursinus , ^ ssai ., p . 3W " : ss6 tioe rsZnum psr
c»mns8 tsrras st populos patet : sst scolssia eatkollea , oder p . 307 '' : iv
seelssiam , ^ us ,s sst rsAvum ipsius .

°) Oisp . 31 Z 1 ek . l? osä . Z 354 . wenn sich vereinzelt auch der Kusdruck
findet : sedssia 5s > l ' i vooatur rsZnrn » Ost (? ot . 31 Z 74 ) , so ist das gelegentliche
Ungenauigkeit . vorherrschend wird betont : das Reich kommt dadurch zur Geltung ,
daß die Kirche allein Gott unterworfen wird fMttti . 6 H 8 ) oder : das Reich ist
Aubsrnatio seclssias sub rsZimins solius Osi ( IVlttk . 26 Z K) .

«) La 84 Z 11 . vgl . Lpk . 5 Z 43 .
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^

Der Rerngedanke : „ In LnriZti ressno äieiwr in sxesllentia
vsns i-eAnars " ^ beherrscht auch den Eingang des vanegnrikus .
Dort heißt es : wie es keinen Thron gibt ohne König , keine Herde
ohne Hirten , kein Heer ohne Feldherrn , keine Familie ohne Ober¬
haupt , keinen 5taat ohne Behörde , so auch keine Welt ohne Gott ,
kein Reich Gottes ohne Gott . ^) Gder es wird an anderer Stelle
gezeigt , wie Gott alles in seinem Reiche wirkt , wie alles als Wirkung
von oben nach unten zu denken ist . Es ist „ das Reich die Wirk¬
samkeit des Vaters , durch die er die Rirche beseligt " . °) Wir können
dies mit Fug als die monarchischeGrundtendenz im Reichsbegriff des
Toccejus bezeichnen . Dabei ist übrigens beachtenswert, daß er im
vergleich zu anderen Definitionen und Erläuterungen früherer und
gleichzeitiger reformierter Theologen bei der Bestimmung dessen , was
ein König und ein Reich ist , den politischen Ausgangspunkt auffallend
meidet . ^)

? m Anschluß an die Definition sind noch zu erwähnen die Ge¬
danken über das Reich der Himmel und die biblische Antithese Reich

-) Dies wird unermüdlich betont : k'osä . Z 354 , ? or . 29 Z 45 , Mim . 29 Z 36 ,
32 Z 968 , 33 Z 1577 , 1578 , Lsai . 9 § 34 , L ? SLN . 11 Z 26 , ? sslm . 93 Z 5 , LM . 5 Z
41 , 1 . 7ksss . 2 Z 40 , 2 . ? nsss . 1 Z 33 , ^ pe . 11 Z 15 . -) p . 22 ».

-) k'oecl . § 641 , Illtim . 32 § 1497 — 1501 . äpL . 5 Z 9 . vergleiche das wort
Schweizers von der gemeinsamen Grundrichtung der reformierten Dogmen ,
Glaubenslehre der ev .°ref . Kirche , I , S . 22 . Dazu Toccejus , ^ uclaici . 4 Z 78 : „Das
rsAnum vsi ist ein solches , das von Menschen nicht gehindert werden kann .
In ihm hängt nämlich der Mensch ab von Gott allein und hört seine Reden ,
sieht , betrachtet , liebt , sucht , verherrlicht und genießt ihn allein . "

Natürlich sind die folgenden Beispiele an ihrem Platz zunächst mehr Illu¬
strationen und Verdeutlichungen , aber der Ausgangspunkt ist doch nicht ohne
Einfluß . Schon tvekolampad nennt die soelssia die rsZia des Königs , die
Apostel die xrineiriös . In ^ ssai . , p . 266 >>. Polanus bezeichnet Thristus als
den mcmsretis , seelssias , dessen rsZiuin oKieium besonders gegen die Feinde ge¬
richtet ist — die damalige Zeit stellt sich eben den König vor allem als einen
Kriegführenden vor . L ^ nraAiria , p . 800 . Auch pareus , der von Ursinus
schöpft , nimmt den gleichen Ausgangspunkt : der König ist eine psrsong , orcUnata ,
die allein regiert , ehrbare Gesetze erläßt , die Macht hat zu lohnen und zu strafen
und die Untertanen gegen die Feinde zu verteidigen . Das wird dann auf
Thristus angewandt . Lorpus cloerr . elirist . , p . 181 ok . 665 . Martini beschreibt
Thristus , wie er sx arekivis eoslsstidus akksrt IsZss patris sui st snarrat sas .
? sslm . II , p . 157 . Arminius findet in der Betonung der IsZisIatio des Königs
Nahrung für seinen moralisierenden Zug . Disput ., p . 173 . Maccovius gar
spricht von einem rs ^ imsn ctsmoerato - Äristoeratieuin Olii-isri in der Kirche ,
Lollsgis tnsoloZies , p . 323 , und F . Spanheim : Thristus hat ein rsZnum , riori
üespoticiuiii , ssct politieum ( konstitutionell ) , Oukia LvsQZsUea , p . 32 f .

14 »
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des Lichts und der Finsternis . Der erste Ausdruck wird besonders
verwertet , um zu zeigen , daß das Reich die Gläubigen an 5telle der
Verknüpfung mit irdischen Mächten in die himmelsgemeinschast führe .
Rber er dient doch auch dazu , hervorzuheben , daß das Reich durch
seine überragende himmlische Bestimmtheit der höhere Hintergrund
ist , der hinter und in der menschlichenErscheinungsform wirkt , ihren
Zustand bestimmt und trägt , jedoch immer das Überragende bleibt .
Das Reich ist eine von den Gemächern Gottes ausgehende , im Himmel
und aus Erden wirksame Macht , die vom Himmel herabkommt / )
wie die Erstlinge des Geistes und die parusie Thristi aus der
Himmelswelt herniedersteigend) von hier aus wird es noch klarer ,
warum es ihm unmöglich ist , Reich und Kirche einfach gleichzusetzend )

Das Reich des Satans und der Finsternis , das Reich der Sünde ,
steht dem Reiche des Lichtes entgegen / ) Der Teufel , das Haupt der
Feinde , die Gott Widerstand leisten , bedroht das heil der Menschen ,
sucht eigenen Ruhm , ist daraus aus , dem Reiche Gottes allen Schaden
zuzufügend) Thristus aber hat den hauptschlag gegen ihn geführt
in seiner Erdenzeit . Lr ist gerichtet . °) Man kann sagen , daß diese
Antithese verhältnismäßig zurücktritt . Niemals wird sie so behandelt ,
daß die Unumschränktheit des Reiches Schaden leidet . Weil das
Reich der Finsternis übergeht in das Reich des Tieres und des Knti -
christen , wird die weitere Behandlung dieses Stoffes uns bei der anti¬
römischen Gedankenreihe zu beschäftigen haben .

' ) Laut . 1 Z 48 . 2) Lok . S Z 47 .
°) In einer geradezu platonischen Denkweise macht F . Spanheim Gebrauch

von dem Ausdruck rsZnuin eoslorurn : oriZinalitsr wird es so genannt , Hnia sst
imaZo , illsa , exrvnox rsZni Osi , a c>uo oriZinsin Kader st oujns natursrn
sxprsssain rstsrt : Oudia svanZsIioa , x>. 32 . Besonders sind hier noch zu be¬
achten Rlusculus , der das rsgnurn definiert : ssss in Asnsrs Zudsrnationsin
illarn eoslsstsrn , oua oinnis , ad 6ivinas inaisstatis nuturn onin ooslsstia turn
tsrrsna 6isvonuntur st Aubsrnsntur ( In Nttn ., p . 142 ) ; ferner Aretius ,
? rodlsrns ,ta , p . 515 — 517 , der die Bezeichnung rsAnuni eosloruin dahin deutet ,
daß Gott regiert , daß das rsZnum spirituslitsr eoslssti rnocto actininistratui ',
daß ferner die Glieder s,ä eoslsstia aspirant .

ksn . 3 § 10 , Lol . 1 Z 75 , 1 . Insss . 2 Z 39 , 5osä . Z 42 rsgnum vsscati ;
Z 351 , 469 Reich des Satans ; Z 539 Reich der Finsternis . Glevianus beginnt
seine Lxpositio mit der Gegenüberstellung von Reich des Lichtes und der Finsternis
und sagt , man könne getauft und mit der sichtbaren Kirche verbunden sein und
doch zum i-öAnnin tsnsdrarum gehören .

b) Illtirn . 33 § 1578 . La 16 Z 61 f . vgl . 56 ; 40 Z 8f .
°) Nttn . 12 Z 14 . Sa 16 Z 64 .
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Um das Fortschrittliche in der Definition des Toccejus zu er¬
kennen , müssen wir einen Blick .werfen aus die Behandlung des
Reiches in der reformierten Theologie des 17 . Jahrhunderts . Sie
hat ganz wie die der lutherischen Grthodoxie das reMuin potentias
vom i-kMum Ai-atiae et Awriak unterschieden . Sie pflegte diese
Lehre beim dreifachen Kmt Christi zu bringen . Nur Bucanus ^)
und Kretiu .s ^ handeln über das Reich im Locus über das ewige
Leben . Ms eine Normaldefinition ist etwa die von Rlsted ^) zu
nennen : das Reich Gottes ist einmal ein Naturreich ( Reich der Macht
und Vorsehung ) , sodann ein Gnadenreich und herrlichkeitsreich. Jenes
dehnt sich so weit aus , als diese Ivelt reicht . Dieses waltet in der
streitenden , das dritte in der triumphierenden Kirche . Letzteres findet
sich ähnlich bei lv endelin .^) Zur Erläuterung des Begriffes Macht¬
reich führen wir piscator ^) an : Das Machtreich wird genannt die
allmächtige Regierung der ganzen Welt und ihrer einzelnen Teile ,
sonderlich der vernünftigen Geschöpfe , der Engel wie der Menschen ,
der Guten wie der Schlechten . Der Unterschied von Machtreich und
Gnadenreich wird mitunter sehr schematisch ausgedrückt, so wird z . B .
das Reich , welches das Weltall umfaßt , dem besonderen , in der Kirche
abgegrenzten Reich gegenübergestellt ( pareus , ^) Sohnius , ^) Go -
marus , 6) Episcopius . 2) Besser ist es schon , wenn Natur und
Heilsökonomie unterschieden werden ( polanus ^ ) : Naturreich und
Christi Reich der Schenkung als das eigentliche Reich der Haus¬
haltung des heiles und der Mittlerschast , ähnlich Maresius " ) :
Thristi königliche Ivürde , einmal als natürliche , sodann als heils¬
ökonomische betrachtet - oder wenn mit gut reformierter Prägung
hervorgehoben wird , daß die „ andere Weise der Regierung " es mit
den Erwählten zu tun habe ( Musculus , ^ ) vgl . auch Glevian . ^ )
Die Gegenüberstellung von Gnadenreich und Reich der Herrlichkeit
zeigt z . T . sehr gewagte Formeln . Bullinger ^ ) sagt : soweit das

' ) Iristitutionss , p . 474 . ? rodlsinats , p . 515 — 17 .
2) Osklnitionss tksoloZieas , x>. 138 . ^) L ^ stsma majus , p . 1696 .
°) Oommsntarii , p . 79 . °) Oorpus 6ooti -. ekrist . , p . 666 .

Opera II , p . 262 . ») Opera I , p . 82 ».
°) Oratio insu ^uralis , II », p . 586 . >°) L ^ nta ^ raa , p . 801 .

" ) OollsZium tksoloZioum , p . 57 tt . 142 — 145 . I. c>c-i , p . 142 .
IZxpoLitio , p . 3 .

" ) Lsrmonum 15 , p . 236 >>. Ähnlich im Hauszbuch , S . 290 ». Dort redet er
von dem Reich Gottes : 1 . unterschieden nach der allmächtigkeyt Gottes , 2 . nach
seinem Geist , mit dem er in den Kuserroählten regiert . Das Reich der Gnaden ist
auf Trden , das Reich der Gloria im Himmel ( vgl . S . 390° ) .
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Reich irdisch ist , wird es Gnadenreich genannt , soweit es himmlisch
ist , herrlichkeitsreich. Kretins ^) : das Reich ist auf dieser Erde un¬
rein , weil der Kämpfenden Schar Heuchler beigemischt sind und die
Gläubigen noch im Kampf mit Fleisch und Blut stehn . Es ist rein
nach diesem Leben in der Seligkeit . Nach Musculus ^) wird das
Gnadenreich nach der Auferstehung in das Reich der Herrlichkeit
verwandelt , h . Klting ^) unterscheidet : im Reich der Gnade wirkt
Gott mittelbar ( durch wort , Geist , tlmt , Sakrament ) , im herrlichkeits¬
reich unmittelbar , weil er da alles in allen sein wird , piscator ^ ) :
der Zustand des Menschen , in dem er von Gott durch Gnade regiert
wird , ist das Gnadenreich , der Stand , in dem der Mensch selbst in
Herrlichkeit herrscht , das Reich der Herrlichkeit . Man könnte kaum
unbiblischer und verfehlter definieren .

kluch bei Toccejus finden sich gelegentlich noch die scholastischen
Sammelbegriffe , aber sie sind bei ihm unwesentlich, die Fülle der
Schriftgedanken sprengt die dogmatischen Schubfächer . Nur spärlich
spricht er von dem Reich der Macht . Er versteht darunter die ewige
Vorsehung , durch die einst , jetzt und in Zukunft alles von Gott
vollführt ward und wirdd ) Klle Kreatur kann nichts anderes tun ,
als seine Hand und sein Rat bestimmt hat/ ) er unterwirft seinem
Willen und Wink alle Menschen und zügelt sie in Schränkend ) In
dieser schlechthinnigen Souveränität und Herrschaftsfülle hat Gott von
Rnbeginn regiert , und auch Teufel und Engel sind dem Schöpfer
unterstellt . 6) Aber er liebt es , diese herrschastsart Gottes mit äomlnatio
zu bezeichnen und vom eigentlichen Reiche zu unterscheidend ) Letzteres
ist da , wo Gott sich nicht nur als erste Wahrheit , als Schöpfer , Herr
und Richter , sondern als der Gnadenreiche dem Sünder gegenüber
erweistd° ) Erst wo von der Gnadenveranstaltung die Rede ist , wo
es sich um das Heilsregiment handelt , das auf Rettung der Kirche
bedacht ist , " ) da ist das Reich , in dem sein Gnadenwille waltet . ^ )
Dies wird einmal an Vileam deutlich gemacht . Dieser hatte wohl
Erkenntnis von den Schicksalen der Königreiche , aber keine heils -

>) ? i-oblsmaw , p . 516 . -) In Noi-iiM ., p . 651 .
2) Leriptor . tnsolo ^ io . HsiüeldsrZ ., ? om . III , p . 395 .

LominsntÄi-ü , p . 530 .
°) k>salin . 93 Z 5 . La 90 § 16 . vgl . Heidelberger Uat . , Frage 27 .
°) Lssi . 9 § 34 . ') Lssi . 16 § 13 .
») ? ot . 31 Z 74 . 1 . Lor . 15 Z 134 . ») Lol . 4 Z 49 .
">) Lol . 1 Z 74 . " ) Lant . 1 Z 48 . ^ et . 14 § 3 .
" ) Lsai . 9 § 34 . 16 Z 18 .
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erkenntnis Gottes . ^) lvo immer die Erwähnung des Machtreiches
austaucht , da geschieht es nur als eine schnelle Konzession an die
herrschende Terminologie , und es wird dann im Nachsatz ^) um so
stärker hervorgehoben , daß das Hauptgewicht fallen müsse auf das¬
jenige Reich , in dem sich Gott in ganz besonderer , wirksamer Weise
im Gehorsam des Glaubens , der Liebe und der Surcht Menschen zu
seinem Eigentumsvolk unterwerfe und aus Zündern ein erwähltes
Volk schaffe , um in ihnen zu leben und endlich alles in ihnen zu
sein . 2) Das Charakteristische ist auch hier wieder die
Durchbrechung des aphoristischen Dogmatismus durch
die heilsgeschichtliche Betrachtung , vorgearbeitet haben ihm
Kretius ^) und Polanus °) dadurch , daß sie schon ihrerseits durch
die biblische Sülle die engen dogmatischen Schranken weiteten , indem
sie den Bedeutungswandel von Reich Gottes im Neuen Testament
hervorhoben und der eine sechs , der andere neun Bedeutungen nach¬
zuweisen suchte . Grotius , 6) der seiner historischen Orientierung ent¬
sprechend bei der neutestamentlichen Zeitgeschichte anknüpft und aus
den Sprachgebrauch der Juden zur Zeit Jesu zurückgreift , steht noch
in wissenschaftlicherEinsamkeit da . Toccejus , der sich sonst gern mit
ihm befaßt , ist aber in seiner Begriffsbestimmung nicht so sehr durch
die geschichtlicheAkribie , als durch seine heilsgeschichtlicheNeigung
bestimmt , wenn auch , wie wir später sehen werden , hier das Studium
der Rabbinen nicht spurlos an ihm vorübergegangen ist . lvie selb¬
ständig und neu sein Kspekt hierin ist , wird besonders klar , wenn
man diejenigen Theologen heranzieht , die ihn beim Föderalbegrifs
tiefer beeinflußt haben , z . B . Martinis ) dessen merkwürdig magere

' ) Nnm . 23 8 1 . ») k>salm . 93 8 5 , Lsai . 9 § 34 , 16 Z 18 .
") c?ol . 4 § 49 , I . ue . 1 Z 6 , 0ol . 4 Z 49 . - ) K . a . <v . , p . Slö — 517 .
°) IZn <-niri <t . , p . 530 f . °) vgl . z . B . ^ nnotationss , 1756 , p . 46 .
' ) vgl . z . B . im I^ sxicon pnilolo ^ ieum bei rs ^ num . Bei Dlevianus heißt

es lüxpositio , p . 3 : Rs ^ nnm Lnristi in noe mun6o sst administrativ salutis ,
c>ua rsx ipss Onristus externe per suanZsIium st kaptismum , populum sivs
seclesiam visibilsm , eui multi sunt aümixti n ^ vooritas , sibi colliZit et voeat
a <t sslutsin , et eam ipsam salutem sei <zuam voeat , in üs , ôuos in so sostn
slsvtos ssmpsr nsbst , ipssmst aüministrat st larZitur , 6um sxtsrnas voea -
tioni aä <1it ekkieaLiam , noe sst poenitsntiam st kiliem , o,ua voeanti respon »
äesnt — dabei handelt es sich um die Mstikieatio st Zloriiieatio der elseti .
Es ist in dieser Definition viel weniger geschichtliche Bewegung als z . V . in der
L ^ nopsis des polyander , Rivetus usw . , p . 321 , wo Christus seine Gemeinde suo
6uctu in noe pulvsrs militantem iäonsis armis mstruit und dem völligen Sieg
entgegenführt .
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und scholastische Definitionen des Reiches trotz der Glevianischen
Schulung bedeutend zurückbleiben . Aber auch Glevianus selbst ,
der zwar das Reich lebendig , christozentrisch , heilsmäßig beschreibt ,
der fraglos durch die erwähnte Synthese bestimmend auf Toccejus
gewirkt hat , überlieferte ihm hier doch nicht die besondere Prägung ,
denn er ist durchaus dogmatisch , nicht heilsgeschichtlichbestimmt . Die
Eigenart des Toccejus wird noch kräftiger herausgearbeitet , wenn
wir fragen nach der Stellung von Gottes Sohn in Gottes Reich .

6 . Gottes Sohn und Gottes Reich .
Das Reich ist ganz und gar verknüpft mit dem Gottesheil ,

Christus , der sozusagen das Reich selber ist . ' ) Er ist nicht nur von
Ewigkeit her zum König bestimmt , sondern er entfaltet schon vor
seiner Menschwerdung sein königliches Rmt durch die Bürgschaft und
Mittlerschast, durch die Heiligung des erwählten Samens / )

Weil er vom Himmel kommt und über allem ist , ist er geboren
zum Reich über alle , während Rdams Söhne unter dem Todesreich
geboren sind / ) So kommt er in das Fleisch und wird von wenigen
aus Israel aufgenommen. Er weidet die Schafe seines Volkes ,
während die Schristgelehrten sie verderben / ) Er verkündigt das
Himmelreich als ein nahendes und lehrt die Natur dieses Reiches .
Während die Apostel das Gottesreich als gegenwärtig verkündigen
können , sagen es der Täufer und Thristus an als vor der Tür
stehend / ) Diese Verkündigung des kommenden Reiches , die Jesus
auch den zwölf und siebenzig Jüngern austrägt , bedeutet : jetzt ist die
Zeit des Joches und der Verwaltung durch die sogenannten Götter
ihrem Ende nahe , Gott wird bald König sein , weil Thristus da ist ,
dem das Reich gegeben / ) Jesus muß sich aber erst selber in den
Tagen seines Fleisches jenen Göttern unterwerfen , indem er unter
das Gesetz getan wird / ) Er gibt sich für uns in den Tod , geschändet
wie ein Verbrecher / ) Weil er noch Knecht ist , sind seine Tage im
Fleisch noch nicht das Reich im Vollsinn / ) Ruch hier bestätigt sich

Dem origenistischen ^ x» <7röx « Sro /Zam /ie ^a kommen die Ausführungen über
das salutars Osi in ? an . p . 24 ^ nahe .

2) La 59 Z 4 . varüber später mehr bei Behandlung des Verhältnisses von
kosclus und rsZnum . °) <loli . 18 Z 68 .

«) Mim . 32 Z 1499 . k-salm . 68 Z 5 . °) blrtk . 11 Z 5 . Col . 2 § 116 .
«) La 63 § 23 . ' ) kpk . S Z 44 .
») ? salm . 68 § S . Mim . 32 Z 1499 . ' ) Illtim . 32 § 1497 . Laut . 2 Z 106 .
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